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Fehlende Gewinnerzielungsabsicht, § 1 Abs. 7 ALG

GLA-Komm § 1 ALG 6.1

Rundschreiben
 AH       006/2000
vom 18.02.2000

GLA IV 2 a

An die
landwirtschaftlichen Alterskassen

Das LSG Niedersachsen hat sich in seinem Urteil vom 02.02.2000 – L 10 LW 21/99 –
mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzung die Landwirtseigen-
schaft durch fehlende Gewinnerzielungsabsicht, § 1 Abs. 7 ALG, ausgeschlossen wird.

Im entschiedenen Einzelfall geht es um die Versicherungspflicht der Ehefrau eines
landwirtschaftlichen Unternehmers, dessen inzwischen aufgegebenes Unternehmen
zuletzt eine Nutzfläche von rd. 19 ha Grünfläche nebst Haltung von 12 Milchkühen um-
fasste. Der Gewinn wurde nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a EStG ermittelt.

Das LSG bejaht die Versicherungspflicht der Ehefrau, weil die Landwirtseigenschaft des
Ehemanns, § 1 Abs. 2 ALG, nicht durch § 1 Abs. 7 ALG ausgeschlossen gewesen sei.
Aus der steuerrechtlichen Behandlung des Betriebes durch die Finanzverwaltung lasse
sich das Bestehen einer bloßen Hobbylandwirtschaft nicht herleiten. Das Unternehmen
habe in der Zeit, in der es vom Ehemann betrieben worden sei, jedes Jahr einen gemäß
§ 13a EStG ermittelten Gewinn abgeworfen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs schließe steuerrechtlich eine Gewinnermittlung nach § 13a EStG eine
fehlende Gewinnerzielungsabsicht und damit das Vorliegen einer bloßen Liebhaberei
aus. Nach dem Prinzip der Einheit der Rechtsordnung sei deshalb grundsätzlich davon
auszugehen, dass hier auch im Sinne des ALG keine bloße Liebhaberei vorgelegen
habe. Auch die Umstände des Einzelfalls sprächen nicht für das Fehlen von Gewinn-
erzielungsabsicht. Der Umfang der vom Ehemann der Klägerin entfalteten landwirt-
schaftlichen Tätigkeit wie auch die umfangreichen öffentlichen Fördermittel, die er für
den landwirtschaftlichen Betrieb erhalten habe, sprächen eindeutig gegen eine ohne
jegliche Gewinnerzielungsabsicht betriebene Landwirtschaft.

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf den anliegenden Urteilsauszug.
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